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D R U C K S A C H E
 
 

D E R   G E M E I N D E V E R T R E T U N G   Z E U T H E N 
 
         Sitzung am:       21.10.09 

Beschluss-Nr.:  80-10/09 
Beschlussvorlage: 
Einführung von Ganztagsangeboten und Bereitstellung von damit verbundenen Räumen an der Musikbetonten 
Gesamtschule „Paul Dessau“ in 15738 Zeuthen, Schulstraße 4 
 
Rechtsgrundlagen: 
• Gesetz zur Reform der Kommunalverfassung und zur Einführung der Direktwahl der Landräte sowie zur 

Änderung sonstiger kommunalrechtlicher Vorschriften (Kommunalrechtsreformgesetz – KommRRefG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 2007 in der jeweils geltenden Fassung 

• Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg (Brandenburgisches Schulgesetz – BbgSchulG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 02.August 2007, zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.April 2008, in der 
jeweils geltenden Fassung 

• Gesetz zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Länder (Zukunftsinvestitionsgesetz – 
ZuInG) vom 02.03.2009, geändert durch Art.18 Grundgesetz vom 16.07.2009 

 
Begründung: 
Das Land Brandenburg fördert auf der Grundlage des Zukunftsinvestitionsgesetzes (ZuInG) den Ausbau von 
Ganztagsangeboten an Schulen in öffentlicher Trägerschaft ab dem Schuljahr 2009/10. An der Musikbetonten 
Gesamtschule „Paul Dessau“ haben die Elternkonferenz, die Schülersprecherkonferenz und die Schulkonferenz 
mit großer Mehrheit die Einführung von Ganztagsangeboten in der offenen Form beschlossen. Die Beschlüsse 
der Konferenzen sind der Gemeinde Zeuthen als Schulträger zugegangen. Der Schulträger muss sein 
Einvernehmen erklären. Beim Staatlichen Schulamt in Wünsdorf ist der Antrag auf Einrichtung von 
Ganztagsangeboten durch die Schulleitung zu beantragen. Dazu wird auch ein pädagogisches Ganztagskonzept 
zur Prüfung eingereicht. 
Mit der Einführung des Ganztagsbetriebs im Sekundarbereich I  ist die Bereitstellung von Unterrichtsräumen zur 
Durchführung der Ganztagsangebote verbunden. Diese müssen durch die Gemeinde Zeuthen als Schulträger 
neu geschaffen werden. Dazu sollen die Möglichkeiten des ZuInG genutzt werden. Ein entsprechender Antrag 
der Gemeinde Zeuthen verlangt die Bestätigung der Bereitstellung von Eigenmitteln für die Gesamtmaßnahme.  
Der Fachausschuss für Kultur, Bildung, Jugend und Sport hat sich in einer Beratung am 08.09.2009 mit dem 
Gesamtprojekt beschäftigt und in seiner Beratung am 06.10.2009 einstimmig empfohlen. Das Investitionsvolumen 
beträgt 1.807.000,-€ und soll auf drei Haushaltsjahre gestreckt werden (Anlage). Durch die Gemeinde Zeuthen 
wird zusammen mit der Schulleitung ein Fördermittelantrag bis zum 31.10.2009 beim Staatlichen Schulamt in 
Wünsdorf eingereicht. Das mögliche Fördervolumen beträgt 477.500,- €. Geplanter Baubeginn ist das Frühjahr 
2010. Die Baugenehmigung muss in 2009 beantragt werden. Die notwendigen Unterrichtsräume für den 
Ganztagsbetrieb sollen im 2.Halbjahr des Schuljahres 2010/11 der Schule übergeben werden. Durch die 
Ganztagsangebote sollen die Möglichkeiten des Unterrichts und der individuellen Förderung der Schüler 
wesentlich verbessert, sowie der Schulstandort und die gymnasiale Oberstufe gesichert werden.  
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Zeuthen erklärt als Schulträger ihr Einverständnis mit den Beschlüssen der Gremien 
der Musikbetonten Gesamtschule „Paul Dessau“ zur Einführung von Ganztagsangeboten. Die 
benötigten Investitionsmittel (lt. Vorstudie in Höhe von 1.800.000 €) werden nach Vorlage des noch zu 
erarbeitenden Raumkonzeptes und anschließender Beratung in den Ausschüssen Kultur, Bildung, 
Jugend u. Sport sowie Bau-, Wohnungswesen und Umwelt in den Haushaltsplan 2010 mit 
Verpflichtungsermächtigungen für 2011 und 2012 eingestellt. 
 
Anlage: Kostenaufteilung zur Baumaßnahme „Erweiterungsbau / 4. Bauabschnitt Musikbetonte Gesamtschule 

„Paul Dessau“ 
 
Zeuthen, 09.10.2009 
 
 
 
Einreicher: Bürgermeister, Ordnungs-, Sozial- und Wohnungsamt 
Im Ausschuss Kultur, Bildung, Jugend und Sport beraten und empfohlen am: 08.09.2009 und 06.10.2009 
Im Hauptausschuss beraten und empfohlen am: 21.10.2009 


